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Bezirksamtsvorlage 

- zur Kenntnisnahme - 

für die Sitzung am Dienstag, den   10.09.2019 
 
 

1. Gegenstand der Vorlage: Ombudsstelle für Tempelhof-Schöneberg   
(Drs. 0135/XX; Beschluss vom 19.06.2019)  

   
2. Berichterstatter: Bezirksstadträtin Jutta Kaddatz 
   
3. Beschlussentwurf: Das Bezirksamt beschließt, die beiliegende Vor-

lage zur Kenntnisnahme an die Bezirksverord-
netenversammlung weiterzuleiten 
 

   
4. Begründung: siehe Anlage 
   
5. Rechtsgrundlage: § 36 BezVG i.V.m. § 6 Abs. 1  

Geschäftsordnung für das Bezirksamt Tempel-
hof-Schöneberg 
 

6. 
 

Auswirkungen auf die Gleich-
stellung der Geschlechter 

Keine 
 
 

7. Haushaltsmäßige/Personal- 
wirtschaftliche Auswirkungen 
 

Keine 
 

8. Nachhaltigkeit 
 

(siehe Anlage) 

9. Unterrichtung BVV Siehe Pkt. 3. 
 

10.  Mitzeichnung Keine 
 
 
 

 
Berlin, den                   .2019 
 
 
 
 
 
 
Jutta Kaddatz 
Bezirksstadträtin 



DRUCKSACHEN  
DER BEZIRKSVERORDNETENVERSAMMLUNG TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 

VON BERLIN 
- XX. Wahlperiode - 

 
 

 

M I T T E I L U N G - zur Kenntnisnahme - 
 
des Bezirksamtes Tempelhof-Schöneberg von Berlin 
über die Beschlüsse der Bezirksverordnetenversammlung vom 19.06.2019 
Drucksachen Nr. 0135/XX  
 
Ombudsstelle für Tempelhof-Schöneberg 
  
Beschlusstext: 
 
Die Bezirksverordnetenversammlung empfiehlt und ersucht das Bezirksamt, sich an die zu-
ständigen Stellen des Senats, der Agentur für Arbeit und der zuständigen kommunalen Stel-
le dafür einzusetzen, dass unser Bezirk eine Ombudsstelle für Jobcenter bekommt. 
   
  
 

 

 

 
Das Bezirksamt teilt hierzu mit der Bitte um Kenntnisnahme mit: 
 
Auf die schriftliche Anfrage zu der Bereitschaft, eine Ombudsstelle im Bezirk Tempelhof-
Schöneberg zu finanzieren, teilt die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales 
mit, dass eine Unterstützung mit Landesmitteln nicht möglich ist.  
 
Unabhängig davon, dass eine Ombudsstelle durch das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg 
von Berlin nicht finanziert werden kann, bedarf es grundsätzlich nicht der Einrichtung einer 
Ombudsstelle für das Jobcenter Berlin Tempelhof-Schöneberg. 
 
Die Beratungskompetenz von Einzelfällen zu den individuellen Rechten und Pflichten der 
Kundinnen und Kunden nach dem SGB II und der Professionalisierung stellen eine Kernan-
forderung an die adäquate Wahrnehmung der Aufgabe im Jobcenter Berlin Tempelhof-
Schöneberg dar. Der Zweck ist die umfassende Unterstützung im Einzelfall mit Bezug auf 
die vorliegende Lebens-, Bedarfs- und Anspruchssituation. Der Rechtsanspruch auf leis-
tungsrechtliche Beratung ist von zentraler Bedeutung und sichert den Kundinnen und Kun-
den kostenlosen Rechtsrat durch das Jobcenter Berlin Tempelhof-Schöneberg zu.  
 
Eine Beratung im Jobcenter Berlin Tempelhof-Schöneberg versetzt daher Kundinnen und 
Kunden in die Lage,  
 

• die Rechte und Pflichten nach dem SGB II detailliert zu kennen und zu verstehen,  
• den individuellen Anspruch und gegebenenfalls den der Bedarfsgemeinschaft nach-

zuvollziehen,  
• komplexe Grundlagen für (getroffene) Entscheidungen rechtlich und mathematisch 

nachzuvollziehen,  



• Gestaltungsmöglichkeiten und Handlungsalternativen einschließlich der hierfür not-
wendigen Voraussetzungen und möglichen Rechtsfolgen wahrzunehmen und daraus 
resultierende Handlungen gegebenenfalls zu verantworten sowie  

• Hilfestellungen zu individuellen Problemen, die nicht zu den unmittelbaren Aufgaben 
der zählen, innerhalb oder außerhalb des Jobcenters Berlin Tempelhof-Schöneberg 
in Anspruch zu nehmen.  

 
Diesen Anforderungen wird eine Ombudsstelle für das Jobcenter Berlin Tempelhof-
Schöneberg durch das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg von Berlin nicht gerecht, da hier 
weder die fachliche Kompetenz vorgehalten noch rechtsverbindliche Auskünfte gegeben 
werden können. Eine entsprechende Beratung könnte daher im Gegenteil zu weiteren Be-
schwerden führen, wenn das Jobcenter den Empfehlungen der Ombudsstelle nicht folgt. 
 
Im Übrigen kann darauf verwiesen werden, dass es bereits Stellen außerhalb des Jobcen-
ters gibt, an die sich Betroffene wenden können (Bsp. Berliner Arbeitslosenzentrum). 
 
Das Jobcenter Berlin Tempelhof-Schöneberg strebt unter dem Aspekt der stetigen Optimie-
rung des Dienstleistungs- und Serviceangebotes eine Zusammenlegung des internen Kun-
denreaktionsmanagements und der Clearingstelle an. Insoweit dürfte unter Beachtung der 
Verwaltungs- und Prozessökonomie eine weitere positive Steigerung der Kundenzufrieden-
heit einhergehen. 
 
 
 
 
 
 
 
Berlin Tempelhof-Schöneberg, den                 .2019 
 
 
 
 
 
 
    Angelika Schöttler        Jutta Kaddatz 
Bezirksbürgermeisterin     Bezirksstadträtin 
 
 


